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Appenzell, 8. Februar 2018 
 
 
Bundesgesetz über Vorläuferstoffe für explosionsfähige Stoffe 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum 
Vorentwurf des Bundesgesetzes über Vorläuferstoffe für explosionsfähige Stoffe zukommen 
lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Der Vollzug des Bundesgesetzes obliegt vorwiegend dem Bund. Verantwortliche Stelle ist 
das Fedpol. Dieses kann den Kantonen Aufträge zur Vornahme von Kontrollen erteilen. In 
der Annahme, dass solche Kontrollen in unserem Kanton selten sein werden und damit auch 
der Zeitaufwand bescheiden ausfallen wird, bestehen gegen die Vorlage keine Vorbehalte. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- chemicals@fedpol.admin.ch 
- Justiz-, Polizei- und Militärdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 10d, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 


